
Ges. Nr. 14/42/ 5 A a) 
 
 
 

 
 
 
 

Ausfert igungsurkunde 
 
 
 

Zwölftes Gesetz 
zur Änderung der Verfassung von Berlin 

 
Vom 7. Februar 2014 

 
 
 
 

Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschrift des 
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel I 

Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. 
S. 779), die zuletzt durch Gesetz vom 17. März 2010 (GVBl. 
S. 134) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 45 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Recht des Abgeordneten, sich im Abgeordneten-
haus und in den Ausschüssen durch Rede, Anfragen und An-
träge an der Willensbildung und Entscheidungsfindung zu be-
teiligen, darf nicht ausgeschlossen werden. Die Rechte der ein-
zelnen Abgeordneten können nur insoweit beschränkt werden, 
wie es für die gemeinschaftliche Ausübung der Mitgliedschaft 
im Parlament notwendig ist. Das Fragerecht wird durch schrift-
liche Anfragen und spontane Fragen ausgeübt. Schriftliche An-
fragen sind durch den Senat grundsätzlich innerhalb von drei 
Wochen schriftlich zu beantworten und dürfen nicht allein we-
gen ihres Umfangs zurückgewiesen werden. Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses.“ 

2. In Artikel 55 Absatz 2 wird das Wort „acht“ durch das Wort 
„zehn“ ersetzt. 

Artikel II 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel I Nummer 2 zu Be-
ginn der 18. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses in Kraft. 
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